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§ 87 GSVG Leistungen bei
mehrfacher Versicherung

 GSVG - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Bei mehrfacher gesetzlicher Krankenversicherung sind die Sachleistungen und die Geldleistungen, soweit es

sich um die Erstattung von Kosten anstelle von Sachleistungen handelt, für ein und denselben Versicherungsfall

nur einmal zu gewähren, und zwar von dem Träger der Krankenversicherung, den die/der Versicherte zuerst in

Anspruch nimmt. Die sonstigen Geldleistungen gebühren aus jeder der in Betracht kommenden

Krankenversicherungen.

2. (2)Hat eine Versicherte/ein Versicherter im Falle der Anstaltspflege Anspruch auf Leistungen gemäß § 96 Abs. 2, so

sind diese Leistungen, soweit sie im Falle der Inanspruchnahme eines anderen Krankenversicherungsträgers über

das Ausmaß der von diesem Versicherungsträger zu erbringenden Leistung hinausgehen, vom

Versicherungsträger zusätzlich zu gewähren.
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